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Mutterschaft und Erwerbstätigkeit
Digitale Agenda unterstützt die Arbeitgebenden 
bei der Begleitung ihrer Mitarbeiterinnen
Erwerbstätige Frauen haben in der Schweiz seit 2005 Anspruch auf einen Mutterschaftsurlaub. Das Gesetz sieht zwar eine ganze Reihe von Eventualitäten in Zusammenhang mit der Mutterschaft vor, enthält aber auch einige Lücken. Die Lohnfortzahlung im Zeitraum, in dem die Arbeitnehmerin den Aufschub ihres Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung beantragt hat, ist eine davon. Doch über die Gesetze hinaus ist die Begleitung der Mitarbeiterinnen während Schwangerschaft, Mutterschaftsurlaub und Rückkehr an den Arbeitsplatz nicht einfach für die Arbeitgebenden. Deshalb führt Travail.Suisse, die unabhängige Organisation der Arbeitnehmenden, das Projekt «Matern’Active» durch. Das Endprodukt ist eine digitale Agenda.
Das Beispiel der Lohnfortzahlung für eine erwerbstätige Mutter, deren Neugeborenes mehr als drei Wochen im Spital verbleiben muss, zeigt die Komplexität und die Vielfalt der Gesetze auf, die ein Arbeitgeber kennen muss. Wöchnerinnen dürfen gemäss Arbeitsgesetz (Art. 35a Abs. 3) während acht Wochen nach der Niederkunft nicht arbeiten. Dieses Verbot ist einer der Gründe, die den Schweizer Gesetzgeber veranlasst haben, einen eidgenössischen Mutterschaftsurlaub vorzusehen.
Im genannten Beispiel kann eine Wöchnerin den Aufschub ihres Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung beantragen, wenn ihr neugeborenes Kind mehr als drei Wochen im Spital verbleiben muss (Art. 24 EOV). In diesem Fall erhält die erwerbstätige Frau keinen Lohn, obwohl sie einerseits körperlich arbeitsunfähig ist und andererseits einem gesetzlichen Arbeitsverbot unterliegt. Das in diesem Bereich unvollständige Obligationenrecht benachteiligt de facto junge Mütter, die gezwungen sind, eine schwierige persönliche Situation zu bewältigen. Im ersten Dienstjahr haben diese nämlich lediglich Anspruch auf drei Wochen Lohnfortzahlung
. In den Folgejahren sieht das Gesetz eine längere Fortzahlungsdauer vor (aber gewährt sie nicht ausdrücklich). 

Bis vor kurzem war die Frage offen, ob diese Frauen Lohn erhalten. Ein Urteil des gewerblichen Schiedsgerichts des Kantons Genf
 hat nun entschieden, dass bei einer Frau, die ihre Arbeit nicht wiederaufnehmen kann, weil sie bei ihrem nach der Geburt im Spital verbliebenen neugeborenen Kind bleiben muss,  eine Verhinderung an der Arbeitsleistung im Sinne des Obligationenrechts (Art. 324a) vorliegt und dass eine solche Frau folglich Anspruch auf ihren Lohn hat. Alle Eltern haben nämlich eine gesetzliche Sorgepflicht
. Dieser Entscheid ist allerdings kantonal, und nichts hindert ein anderes Kantonsgericht daran, ein gegenteiliges Urteil zu fällen.
Heutzutage, wo der Arbeitsmarkt grosse Flexibilität von den Arbeitnehmenden verlangt, ist es immer seltener, dass man genügend Dienstjahre beim selben Arbeitgeber nachweisen kann, um mehr als drei Wochen Lohnfortzahlung wegen Krankheit zu beziehen. Diese Bestimmung entspricht den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts nicht mehr.

Viele Bestimmungen zum Merken
Dieses Beispiel zeigt, dass sich der Arbeitgeber bei Schwangerschaft oder Niederkunft einer Arbeitnehmerin in vielen Gesetzen zurechtfinden muss. Viele Frauen berichten Travail.Suisse regelmässig, dass es ihnen schwer fällt, ihrem Arbeitgeber eine Schwangerschaft zu melden: Sie befürchten, oft zu Recht, negative Reaktionen, die sicherlich mit dem komplexen Umgang mit einer Schwangerschaft am Arbeitsplatz zu tun haben. 
Das hat Travail.Suisse veranlasst, ein Instrument für die Arbeitgebenden zu schaffen. Die unabhängige Organisation der Arbeitnehmenden führt mit finanzieller Unterstützung des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann und in Zusammenarbeit mit Vertretern von KMU, Human Ressources, Wirtschaftsorganisationen und von der Mutterschaft betroffenen Verbänden das Projekt « Matern’Active » durch. Ziel ist die Bereitstellung eines benutzerfreundlichen, im Internet abrufbaren Tools, das Unternehmen bei der Begleitung ihrer Mitarbeiterinnen während Schwangerschaft, Mutterschaftsurlaub und Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützt.
Bei Eingabe des voraussichtlichen Datums der Niederkunft wird dem oder der direkten Vorgesetzten eine Reihe von Gesprächen nach einem festen Zeitplan vorgeschlagen. Es stehen zahlreiche Instrumente zu präzisen Themen wie Risikomanagement, Teamführung bei Spannungen, Absenzen, Lohnanspruch, Arbeitsorganisationsmodelle usw. zur Verfügung. Natürlich erinnert das Tool auch an die gesetzlichen Bestimmungen, die von den Arbeitgebenden, aber auch von den Arbeitnehmerinnen zu beachten sind.
Das Produkt von «Matern’Active», eine Art digitale Agenda, wird erwerbstätigen Schwangeren ermöglichen, sich im Rahmen eines zeitlich gestaffelten Reflexionsprozesses zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen. Der Prozess wird am Arbeitsplatz im Rahmen eines konstruktiven Dialogs zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin eingeleitet.
Die digitale Agenda befindet sich derzeit in der Gestaltungs- und Programmierungsphase. Sie sollte ab Herbst 2010 in freiwilligen Unternehmen getestet werden. Die Lancierung ist für das erste Halbjahr 2011 geplant. Eine beschränkte Zahl von an der Problematik interessierten finanziellen Partnern wird gesucht.
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� Sofern der Arbeitgeber nicht zusätzlich eine Erwerbsausfallversicherung bei Krankheit abgeschlossen hat.


� Rechtsfall Nr. C/17092/2007-3


� Artikel 276, 163 et 328 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
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